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RS OGH 1980/9/10 3Ob75/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.09.1980

Norm

EO §307

Rechtssatz

Dem privaten Drittschuldner obliegt es auf Grund der ihm zugestellten gerichtlichen Befehle, unter eigener

Verantwortung, die Anspruchsberechtigten zu befriedigen oder den angesprochenen Betrag beim Exekutionsgericht

zu erlegen. Das Gleiche muß auch für den Staat als Drittschuldner gelten.

Entscheidungstexte

3 Ob 75/80

Entscheidungstext OGH 10.09.1980 3 Ob 75/80
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